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Verordnung 
über die Berufsausbildung 
zum Industriekaufmann / 

zur Industriekauffrau 
 
 

vom 12. März 2024 
(veröffentlicht im Bundesgesetzblatt Teil I Nr. 94 vom 15. März 2024) 

 
 
 
Auf Grund des § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma- 
chung vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920) in Verbindung mit § 1 Absatz 2 des Zuständigkeits- 
anpassungsgesetzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass 
vom 8. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5176) verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Klimaschutz im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung: 
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Abschnitt 1 
 

Gegenstand, Dauer und Gliederung der Berufsausbildung 
 
§ 1 Staatliche Anerkennung des Ausbildungsberufes 
 
Der Ausbildungsberuf mit der Berufsbezeichnung des Industriekaufmanns und der Industrie- 
kauffrau wird nach § 4 Absatz 1 des Berufsbildungsgesetzes staatlich anerkannt. 
 
 
§ 2 Dauer der Berufsausbildung 
 
Die Berufsausbildung dauert drei Jahre. 
 
 
§ 3 Gegenstand der Berufsausbildung und Ausbildungsrahmenplan 
 
(1) Gegenstand der Berufsausbildung sind mindestens die im Ausbildungsrahmenplan (An- 

lage) genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten. 
 
(2) Von der Organisation der Berufsausbildung, wie sie im Ausbildungsrahmenplan vorge- 

geben ist, darf von den Ausbildenden abgewichen werden, wenn und soweit betriebs- 
praktische Besonderheiten oder Gründe, die in der Person des oder der Auszubildenden 
liegen, die Abweichung erfordern. 

 
(3) Die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sol- 

len von den Ausbildenden so vermittelt werden, dass die Auszubildenden die berufliche 
Handlungsfähigkeit nach § 1 Absatz 3 des Berufsbildungsgesetzes erlangen. Die beruf- 
liche Handlungsfähigkeit schließt insbesondere selbständiges Planen, Durchführen und 
Kontrollieren bei der Ausübung der beruflichen Aufgaben ein. 

 
 
§ 4 Struktur der Berufsausbildung und Ausbildungsberufsbild 
 
(1) Die Berufsausbildung gliedert sich in: 
 

1. berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sowie  

2. integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten.  
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Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind in Berufsbildpositionen gebündelt. 
 
(2) Die Berufsbildpositionen der berufsprofilgebenden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähig- 

keiten sind: 
 

1. Leistungserstellung planen und koordinieren, 

2. Logistik und Lagerprozesse planen und steuern, 

3. Beschaffung planen und steuern, 

4. Marketingmaßnahmen planen und umsetzen, 

5. Vertriebsprozesse umsetzen, 

6. Personalprozesse umsetzen, 

7. kaufmännische Steuerung und Kontrolle durchführen, 

8. einsatzgebietsspezifische Lösungen erarbeiten und 

9. einsatzgebietsspezifische Aufgaben und Prozesse koordinieren. 

 
(3) Die Berufsbildpositionen der integrativ zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und 

Fähigkeiten sind: 
 

1. Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung sowie Arbeits- und Tarif- 

recht, 

2. Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, 

3. Umweltschutz und Nachhaltigkeit, 

4. digitalisierte Arbeitswelt,  

5. digitale Geschäftsprozesse im Unternehmen gestalten und 

6. Zusammenarbeit, Kommunikation und individuelle Arbeitsorganisation gestalten. 

 
(4) Die Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der in Absatz 2 Nummer 8 und 9 genann- 

ten Berufsbildpositionen sind in einem der folgenden Einsatzgebiete zu vermitteln:  
 

1. Vertrieb, 

2. Marketing, 

3. Beschaffung, 

4. Logistik, 

5. Personalwirtschaft, 

6. Leistungserstellung oder 

7. kaufmännische Steuerung und Kontrolle.  
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Der Ausbildende legt fest, in welchem Einsatzgebiet die Vermittlung erfolgt. Der Ausbil- 
dende darf ein von Satz 1 abweichendes Einsatzgebiet festlegen, wenn in ihm die Fer- 
tigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der in Absatz 2 Nummer 8 und 9 genannten Be- 
rufsbildpositionen vermittelt werden. 

 
 
§ 5 Ausbildungsplan 
 
Die Ausbildenden haben spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des Aus- 
bildungsrahmenplans für jeden Auszubildenden und für jede Auszubildende einen Ausbil- 
dungsplan zu erstellen.  
 

Abschnitt 2 
 

Abschlussprüfung 
 
§ 6 Aufteilung in zwei Teile und Zeitpunkt 
 
(1) Die Abschlussprüfung besteht aus den Teilen 1 und 2. 
 
(2) Teil 1 soll im vierten Ausbildungshalbjahr stattfinden. 
 
(3) Teil 2 findet am Ende der Berufsausbildung statt. 
 
(4) Wird die Ausbildungsdauer verkürzt, so soll Teil 1 spätestens drei Monate vor dem Zeit- 

punkt von Teil 2 stattfinden. 
 
(5) Den jeweiligen Zeitpunkt legt die zuständige Stelle fest. 
 
 
§ 7 Inhalt des Teiles 1 
 
Teil 1 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf  
 
1. die im Ausbildungsrahmenplan für die ersten 15 Monate genannten Fertigkeiten, Kennt- 

nisse und Fähigkeiten sowie 
 
2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbildungs- 

rahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten entspricht. 
 
 
§ 8 Prüfungsbereich des Teiles 1 
 
(1) Teil 1 der Abschlussprüfung findet im Prüfungsbereich „Leistungserstellung, Logistik, Be- 

schaffung und Buchhaltung“ statt. 
 
(2) Im Prüfungsbereich „Leistungserstellung, Logistik, Beschaffung und Buchhaltung“ hat 

der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist,   
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1. die unternehmerische Leistungserstellung entlang der Wertschöpfungskette zu 

planen, zu koordinieren und unter ökonomischen, ökologischen und sozialen 

Aspekten zu bewerten,  

2. die Bedarfe für die Leistungserstellung zu ermitteln, die Beschaffung einzuleiten 

und die damit verbundenen Logistik- und Lagerprozesse, auch unter Aspekten der 

Nachhaltigkeit, zu planen und zu steuern, 

3. Geschäftsfälle und -vorgänge zu prüfen und nach den Grundsätzen der Buchfüh- 

rung und Bilanzierung zu bewerten sowie bei Abweichungen Maßnahmen abzu- 

leiten, 

4. unter Berücksichtigung von Kommunikations- und Kooperationsbedingungen mit 

internen und externen Partnern zusammenzuarbeiten sowie 

5. Wege der Informationsbeschaffung und den Umgang mit Informationen darzustel- 

len, Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensicherheit einzuhalten, Digitalisie-

rungsmöglichkeiten zu erläutern sowie Nutzen und Risiken der Digitalisierung von 

Geschäftsprozessen aufzuzeigen. 

 
(3) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 

bearbeiten. 
 
(4) Die Prüfungszeit beträgt 90 Minuten. 
 
 
§ 9 Inhalt des Teiles 2 
 
(1) Teil 2 der Abschlussprüfung erstreckt sich auf 
 

1. die im Ausbildungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkei- 

ten sowie  

2. den im Berufsschulunterricht zu vermittelnden Lehrstoff, soweit er den im Ausbil- 

dungsrahmenplan genannten Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten ent- 

spricht. 

 
(2) In Teil 2 der Abschlussprüfung sollen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die be- 

reits Gegenstand von Teil 1 der Abschlussprüfung waren, nur insoweit einbezogen wer- 
den, als es für die Feststellung der beruflichen Handlungsfähigkeit erforderlich ist. 
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§ 10 Prüfungsbereiche des Teiles 2 
 
Teil 2 der Abschlussprüfung findet in den folgenden Prüfungsbereichen statt: 
 
1. „Marketing, Vertrieb, Personalwesen und kaufmännische Steuerung und Kontrolle“, 

2. „Fachaufgabe im Einsatzgebiet“ und 

3. „Wirtschafts- und Sozialkunde“. 

 
 
§ 11 Prüfungsbereich „Marketing, Vertrieb, Personalwesen und kaufmännische 
Steuerung und Kontrolle“ 
 
(1) Im Prüfungsbereich „Marketing, Vertrieb, Personalwesen und kaufmännische Steuerung 

und Kontrolle“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass er in der Lage ist, 
 

1. Marketingmaßnahmen unter Beobachtung von aktuellen Trends zielgruppenorien- 

tiert zu planen, umzusetzen und zu bewerten sowie dabei rechtliche, ökonomi- 

sche, ökologische und soziale Aspekte zu berücksichtigen, 

2. Vertriebsprozesse unter Einbeziehung interner und externer Schnittstellen zu ko- 

ordinieren und umzusetzen sowie Maßnahmen zur Kundenzufriedenheit und Kun- 

denbindung durchzuführen, 

3. Personalprozesse unter Berücksichtigung arbeits- und sozialrechtlicher Bestim- 

mungen sowie betrieblicher und tariflicher Regelungen zu planen und umzusetzen, 

4. betriebliche Kosten- und Leistungsrechnung anzuwenden, Kennzahlen zu ermit- 

teln und zu analysieren sowie Instrumente der kaufmännischen Steuerung und 

Kontrolle, auch unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses, zu nutzen sowie 

5. englischsprachige Informationen und Fachbegriffe situationsbezogen anzuwen- 

den. 

 
(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 

bearbeiten. 
 
(3) Die Prüfungszeit beträgt 150 Minuten. 
 
 
§ 12 Prüfungsbereich „Fachaufgabe im Einsatzgebiet“ 
 
(1) Im Prüfungsbereich „Fachaufgabe im Einsatzgebiet“ hat der Prüfling nachzuweisen, 

dass er in der Lage ist, 
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1. eine komplexe berufstypische Fachaufgabe prozessorientiert zu planen, durchzu- 

führen und auszuwerten, 

2. einsatzgebietsspezifische Lösungen zu analysieren und daraus eine begründete 

Auswahl unter Berücksichtigung rechtlicher, ökonomischer, ökologischer und so- 

zialer Aspekte zu treffen sowie 

3. das gewählte Vorgehen zu reflektieren, zu dokumentieren sowie die Ergebnisse zu 

präsentieren und zu bewerten. 

 
(2) Für den Nachweis nach Absatz 1 ist das nach § 4 Absatz 4 gewählte Einsatzgebiet zu- 

grunde zu legen. 
 
(3) Der Prüfling hat zu dem nach Absatz 2 zugrunde gelegten Einsatzgebiet eigenständig im 

Ausbildungsbetrieb eine Fachaufgabe durchzuführen, die ihm einen Nachweis der in Ab- 
satz 1 genannten Anforderungen ermöglicht. Die eigenständige Durchführung ist vom 
Ausbildenden zu bestätigen. Über die Fachaufgabe hat der Prüfling eine Dokumentation 
nach Absatz 4 sowie eine Präsentation zu erstellen und ein sich daran anschließendes 
fallbezogenes Fachgespräch zu führen. Vor der Durchführung hat der Prüfling dem Prü- 
fungsausschuss einen Antrag zur Genehmigung der Fachaufgabe im Einsatzgebiet vor- 
zulegen. Der Antrag muss eine Kurzbeschreibung der Aufgabenstellung, der Zielsetzung 
sowie der dabei zu berücksichtigenden Prozesse enthalten. 

 
(4) Zur durchgeführten Fachaufgabe im Einsatzgebiet hat der Prüfling eine drei- bis fünfsei- 

tige Dokumentation zu erstellen. In der Dokumentation hat er die Aufgabenstellung, die 
Zielsetzung, die Planung, die Durchführung und die Begründung der Vorgehensweise 
sowie das Ergebnis und dessen Bewertung zu beschreiben. Der Dokumentation können 
zur Erläuterung maximal drei Seiten praxisüblicher Unterlagen beigefügt werden. 

 
(5) Die Dokumentation sowie die Bestätigung über die eigenständige Durchführung nach 

Absatz 3 Satz 2 müssen der zuständigen Stelle spätestens am ersten Tag von Teil 2 der 
Abschlussprüfung vorliegen. 

 
(6) Der Prüfling hat dem Prüfungsausschuss die Planung, Durchführung und Auswertung 

der betrieblichen Fachaufgabe in einer Präsentation darzustellen. Ausgehend von der 
Fachaufgabe, der dazu erstellten Dokumentation und der Präsentation wird mit ihm das 
fallbezogene Fachgespräch geführt. 

 
(7) Die Prüfungszeit für die Erstellung der Dokumentation, für die Präsentation und für das 

fallbezogene Fachgespräch beträgt insgesamt 24 Stunden und 30 Minuten. Für die Er- 
stellung der Dokumentation soll der Prüfling 16 Stunden und für die Erstellung der Prä- 
sentation 8 Stunden nicht überschreiten. Die Prüfungszeit für die Durchführung der Prä- 
sentation und das fallbezogene Fachgespräch beträgt insgesamt 30 Minuten. Die Durch- 
führung der Präsentation soll eine Dauer von 10 Minuten nicht überschreiten. 

 
(8) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind die Bewertungen wie 

folgt zu gewichten:   
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1. die Bewertung für die Dokumentation mit     10 Prozent, 

2. die Bewertung für die Präsentation mit      20 Prozent 

und 

3. die Bewertung für das fallbezogene Fachgespräch mit    70 Prozent. 

 
 
§ 13 Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ 
 
(1) Im Prüfungsbereich „Wirtschafts- und Sozialkunde“ hat der Prüfling nachzuweisen, dass 

er in der Lage ist, allgemeine wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge der 
Berufs- und Arbeitswelt darzustellen und zu beurteilen. 

 
(2) Die Aufgaben müssen praxisbezogen sein. Der Prüfling hat die Aufgaben schriftlich zu 

bearbeiten. 
 
(3) Die Prüfungszeit beträgt 60 Minuten. 
 
 
§ 14 Gewichtung der Prüfungsbereiche und Anforderungen für das Bestehen der Ab- 

 schlussprüfung 
 
(1) Die Bewertungen der einzelnen Prüfungsbereiche sind wie folgt zu gewichten:  
 

1. „Leistungserstellung, Logistik, Beschaffung und Buchhaltung“ mit  25 Prozent, 

2. „Marketing, Vertrieb, Personalwesen und kaufmännische 

Steuerung und Kontrolle“ mit       35 Prozent, 

3. „Fachaufgabe im Einsatzgebiet“ mit      30 Prozent  

sowie 

4. „Wirtschafts- und Sozialkunde“ mit      10 Prozent.  

 
(2) Die Abschlussprüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistungen – auch unter Berück- 

sichtigung einer mündlichen Ergänzungsprüfung nach § 15 – wie folgt bewertet worden 
sind:  

 
1. im Gesamtergebnis von Teil 1 und Teil 2 mit mindestens „ausreichend“, 

2. im Ergebnis von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“, 

3. in mindestens zwei Prüfungsbereichen von Teil 2 mit mindestens „ausreichend“ 

und 

4. in keinem Prüfungsbereich von Teil 2 mit „ungenügend“. 
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Über das Bestehen ist ein Beschluss nach § 42 Absatz 1 Nummer 3 des Berufsbildungs- 
gesetzes zu fassen. 

 
 
§ 15 Mündliche Ergänzungsprüfung 
 
(1) Der Prüfling kann in einem Prüfungsbereich eine mündliche Ergänzungsprüfung bean- 

tragen. 
 
(2) Dem Antrag ist stattzugeben,  
 

1. wenn er für einen der folgenden Prüfungsbereiche gestellt worden ist: 
 

a) „Marketing, Vertrieb, Personalwesen und kaufmännische Steuerung und 
Kontrolle“ oder  

b) „Wirtschafts- und Sozialkunde“, 
 

2. wenn der Prüfungsbereich nach Nummer 1 Buchstabe a oder Buchstabe b 
schlechter als mit „ausreichend“ bewertet worden ist und  

 
3. wenn die mündliche Ergänzungsprüfung für das Bestehen der Abschlussprüfung 

den Ausschlag geben kann. Die mündliche Ergänzungsprüfung darf nur in einem 
der Prüfungsbereiche nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder Buchstabe b 
durchgeführt werden. 

 
(3) Die mündliche Ergänzungsprüfung soll 15 Minuten dauern. 
 
(4) Bei der Ermittlung des Ergebnisses für den Prüfungsbereich sind das bisherige Ergebnis 

und das Ergebnis der mündlichen Ergänzungsprüfung im Verhältnis 2 : 1 zu gewichten. 
 
 

Abschnitt 3 
 

Schlussvorschrift 
 
 
§ 16 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt am 1. August 2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über die 
Berufsausbildung zum Industriekaufmann/zur Industriekauffrau vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 
2764), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 20. Juli 2007 (BGBl. I S. 1518) geändert wor- 
den ist, außer Kraft.  
 
 
 
Berlin, den 12. März 2024 
Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz  
In Vertretung Sven Giegold 


